
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/7/25 3Ob382/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.07.1956

Norm

AußStrG §9 F

Fürsorgepflichtverordnung §21a

Rechtssatz

Dem Zentralbesoldungsamt oder dem Magistrate der Stadt Wien steht hinsichtlich von im Zuge des

Entmündigungsverfahrens getro8enen kuratelsbehördlichen Maßnahmen über Bezüge des Kuranden keine

Rekurslegitimation zu.
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